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Satzungstext

Nach Zeile 109 einfügen:

3. Die Delegierten und Ersatzdelegierten zur Landeswahlversammlung werden im Rahmen der

Kreismitgliederversammlung von den nach den gesetzlichen Bestimmungen stimmberechtigten

Mitgliedern der Partei in geheimer Wahl ausdrücklich für die jeweilige Versammlung gewählt. Dabei

können nur Delegierte gewählt werden, die nach den gesetzlichen Bestimmungen die besonderen

Voraussetzungen für die jeweilige Parlamentswahl erfüllen.

Von Zeile 113 bis 116 löschen:

4. Delegierte und Ersatzdelegierte zu Landesdelegiertenkonferenzen oder

Bundesdelegiertenkonferenzen, auf denen Kandidat*innen zur Bundestagswahl oder Europawahl

gewählt werden, werden jeweils neu in geheimer Abstimmung gewählt.

Begründung

Änderung notwendig aufgrund Änderung der Landessatzung
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